
 

 

Taxordnung  2026  

 

Die Taxordnung ist nach den gesetzlichen Vorschriften im Krankenve rsicherungsgesetz (KVG) 

in Pensions taxe, Betreuungstaxe und Pflegetaxe aufgeteilt.  

 

Die mit Pensions -, Betreuungs - und Pflegetaxen abgegoltenen Leistungen sind im Pensions-

vertrag und dem zugehörigen Anhang «Leistungen und Reglungen des Wohn - und Pflegezent-

rums Wellenberg» beschrieben.  

 

Pensionstaxe  

 

Erdgeschoss Haus A      CHF 135.00  (Pflegewohngruppe)  

1. Obergeschoss Häuser A und B    CHF 140.00  – 145.00  (Pflegezimmer)  

2. Obergeschoss Häuser A und B    CHF 145.00  – 150.00 (Pflegeappartement)  

 

Stationäre Verhältnisse:  

Es gelten generell die oben genannten Tarife (1 Nasszelle + 1 Zimmer inkl.). Für grosse Woh-

nungen (ab 2½ Zimmern) wird die Reinigung zusätzlicher Zimmer gemäss Preise der Leistun-

gen und Regelungen der Alterswohnung verrechnet.  

 

Bei vorübergehender Abwesenheit erfolgt ab dem 4. Tag eine Ermässigung der Pensionstaxe 

(entfallende  Verpflegung) um CHF 15. 00 

 

Betreuungstaxe  

 

Erdgeschoss Haus A      CHF 45.00  (Pflegewohngruppe)  

1. Obergeschoss Häuser A und B    CHF 40.00  (Pflegezimmer)  

2. Obergeschoss Häuser A und B    CHF 35.00  (Pflegeappartement)  

 

Pflegetaxe  

 

Die Pflegetaxe richtet sich nach dem Pflegebedarf. Die Höhe der Pflegetaxen wird vom Kanton 

Thurgau jährlich festgelegt. Kanton / Gemeinde und Krankenkasse übernehmen festgelegte 

Anteile; die Bewohnenden zahlen pro Pflegetag einen Eigenanteil, maximal CHF 23.  Die Taxen 

des jeweiligen Kalenderjahres  sind ein integrierter Anhang  diese r Taxordnung.  

 
  



   

 

   

Zusatzleistungen  (Preisangaben in CHF)  

 

Ausserkantonale Bewohner  Zuschlag für Bewohner, wel-

che Ihren Wohnsitz aus-

serhalb des Kantons Thurgau 

haben  

Bis Vertragsende  

10.- / Tag   

 

Ausserordentliche Beglei-

tung durch das Pflegeperso-

nal 

Dipl. Pflegepersonal  

Nicht dipl. Pflegepersonal  

80. - /h 

60. -/h 

 

Austritt s - und Endreinigungs-

pauschale  Pflegezimmer  

Administrationsgebühr und 

Endreinigung  (ohne Küche)  

500.- 

Austritts - und Endreinigungs-

pauschale Pflegeapparte-

ment  

Administrationsgebühr und 

Endreinigung  (mit Küche)  

550. -- 

Chemische Reinigung  Weiterverrechnung der Kos-

ten 

Nach Aufwand  

Coiffeur  Im Haus befindet sich ein 

Coiffeur -Salon. Termine nach 

Vereinbarung.  

Nach Aufwand  

Eintrittsabsage  ab mündlicher Zusage reser-
vieren wir das Zimmer . Er-
folgt zwischen mündlicher 
Zusage und effektivem Ein-
trittstag (Vertragsbeginn) eine 
Absage, wird eine Absage-
pauschale in Rechnung ge-
stellt.  

500. - 

Eintrittspauschale  Administrationsgebühr  250. - 

Entsorgung  Entsorgung Mobiliar, Gegen-

stände, Kleider  

60. - / h 

Haftpflichtversicherung   Kollektivversicherung  

Selbstbehalt pro Ereignis 

200. -  

Konsumation  Kalte und warme Getränke 

sowie weitere Konsumatio-

nen (Mittagessen für Gäste, 

Patisserie, Kioskartikel) kön-

nen im Café bezogen bzw. 

konsumiert werden.  

Gemäss Preisliste  

Kurzzeitaufenthalt  Zuschlag bis max . 2 Monate  

oder bis Vertragsende  

20.00 / Tag  

 



   

 

   

Näharbeiten  Näh - und Flickarbeiten an 

persönlichen Kleidungstü-

cken  

50. - / h 

Parkplatz  Mitbenützung der Abstell-

möglichkeit für Senioren -

Elektromobile  (nicht fix reser-

vierbar) 

20.-- / Monat  

Persönliche Wäsche  Die Kleidungsstücke werden 

durch den Wellenberg be-

schriftet unabhängig, ob die 

Kleidungsstücke im Haus ge-

waschen werden  

1.10 / Stück  

Pflegerische Hilfsmittel  Miete oder Kauf nicht heim-

üblicher Hilfsmittel (Spezial-

rollstuhl, Spezialwechsel-

druckmatratze etc.)  

Nach Aufwand  

Podologie  Im Haus arbeitet eine Podo-

login, Termin nach Vereinba-

rung  

Gemäss Preisliste  

Post  Nachsenden der Brief - und 

Paketpost, pro Versand (je 

nach Gewicht und Grösse)  

 

5.- Pauschal zuzüglich Fran-

kierung gemäss aktuellen Ta-

rifen der Schweizerischen 

Post  

Reservationstaxe  Ab dem 1. Tag nach der 
mündlichen Zusage fällig  

(Der Eintritt hat innerhalb von 
10 Tagen ab Reservation zu 
erfolgen)  

Pensionstaxe abzüglich 15. —

für Abwesenheit  

Telefon  Sie bringen ihre jetzige Tele-

fonnummer mit und nutzen 

weiterhin die Leistungen ih-

res Telekomanbieters.  

Telefon für Kurzaufenthalt:  

20. - pro Monat inkl. Ge-

sprächsgebühren innerhalb 

der Schweiz  

Für Gespräche ins Ausland  

gilt ein erhöhter Tarif gemäss 

Anbieter und wird zusätzlich 

in Rechnung gestellt  

Todesfallpauschale   300. -- 

TV-Gerät  Sie bringen ihr eigenes TV 

Gerät mit und nutzen weiter-

hin die Leistungen ihres jetzi-

gen Telekomanbieters  

TV Gerät für Kurzaufenthalt:  

50. - pro Monat  



   

 

   

 

Bei einem Kurzaufenthalt 

kann der TV gemietet wer-

den.  

 

(bei Eintritt mehr als 3 Tage 

vor Monatsende = Verrech-

nung für den ganzen Monat, 

bei Eintritt bis drei Tage vor 

Monatsende = Verrechnung 

im nächsten Monat)  

Technische Dienstleistungen  Besondere Dienstleistungen 

> 5 Minuten  

70. -/ h 

Zimmerwechsel  Grundreinigung des Zim-

mers, pauschal (im Falle ei-

nes Zimmerwechsels auf 

Wunsch des Bewohners)  

250. - 

Zimmerräumung und Entsor-

gung von Möbel  

 70. -/ h und Entsorgung der 

Möbel  

Zusätzlicher Reinigungsauf-

wand bei starker Verschmut-

zung  

Gemäss Rapport  50. --/h 

 

 

V orauszahlung vor Eintritt: CHF  8‘000.00  

(wird bei Austritt mit der Schlussabrechnung verrechnet, sofern alle offenen Posten beglichen 

sind oder weniger als die Höhe des Depots betragen, ansonsten wird das Depot nach Bezah-

lung aller offenen Posten in der geleisteten Höhe separat zurückerstattet ) 


